
Arztehdmmer dllgemen

Ausländische Notärzte
Die Vielzahl der bodengebundenen Notarztsysteme und Notarzthubschrauber in Tirol führt dazu,
dass mit einheimischen Notärzten kaum mehr das Auslangen gefunden wird. So kommen vel-
mehrt Notärzte aus der EU (vorwiegend aus Deutschland) zum Einsatz,

Nachstehend lesen Sie die Antwort aul
dle immerwleder gestellte Frage nach den
betußrechdlchenVoraussetzungenliü dle
Beschäft igun g auslündischer Notairzte.

Elntragung in die Arzteliste/
f reier Dienstlelstungsverkehr

Die ALIsLüung der ärz|ichen Tädgtejt
in Ostefeich ist eigent]ich nur dann
statthaJt, rvenn der Arzt in die östenei
chische fuztehsie eingetragen ist-

Von der Eintragu,lg in dle Aizteliste ist nur
dä]]n alzüsehen, wenn det Alzt aus einem
EU Staal die äüUiche Tärigkelt in Räh
nen des fteien Dienstleistungsverlehß
von seinem ausländischen Belufssit oder
Dienstort aus efbdngt (2. B. Teamatzre
lon aüs1ändisch€n Spordern lei Werrbe-
w€rben in Osteneich).

Djese grenzüberschrcitende Dienstleis
üng s€tzl aLLeldings voraus, dass däfür
kelne OrdinationsstäLte erforderlich isl
und dle Leisllrngen nlcht in einem Anstef
llülgsverh:illnis und nur vorübefgehend
und nlcht regelmäßjg wiederkehrend
erbfacht welden,

Obwohl def Erbringer elneffoeien Dlensr-
leistungnichtin dielüz|eliste ejnzuüägen
isr, isr er voi Aufnahme dieser Tätigkeil in
Ostereich verpflichtel, derl,rztekammer
eine Beschelnigung def Arztekämmef
sein€s Herkurftsstaates dädber vorzu
legen, dass er dorl die ärzuiche Tätigkeil
tatsächLich und rechL.nüßig ausijbt. Fernef
hat er def Arztekamm€r den Zeltpunkt,
die Dauer und den Ort def Tätigkeit be
karntzugeben. Anhand dieser lvieldung
entscheidet dle Arzrekamm€r, ob im
jewelligen Fall eine h€ie Dienstleistung
im Sime des S 37 Arztec vorlie$ odel
doch elne Eintagüng in die Aüteljsrc zu
erlolgen hat.

NotaEt und
f reier Dienstleistungsverkehr

Irn Zuge noch nichr algeschLossener
Beitagsldfungen vertritt die Titoler Ge.
bietshantenkasse die Ansichr, dass die Ei
bdngung notäaztLicher Tätigkeiren jn orga
nisjerten Noräf zts]ßtemen airsschließLich
in Rahnen soziaLveßicherüngslilichüger
Dlenslverhältnisse edolgen lenn. SoLlte
sich diese Rechtsansicht durchsetzen, so
\!äre es auslaindischen Norärzren nicht
mehr möglich. in orgamsierlen Notalzt.
slrlemen als ileie Diensdeistungserbdnger
rärig zu sein- Diese Arze mijssten dann jn
jedem fall, auch rvenn sie eine airzdiche
Täügkeii nur sporadisch Lrnd vofüberge
hend erbdngen, fl:ir den Zeltfaum ihrer
Tätigkeit als angestellte fuzte in die iü2.
rellste eingeträg€n lverden,

Gleichwertigkeit der Ausbildung

Die Ausübung der nottuzdichen Tätigkeit
in Osl€rreich setzr eine notärzdiche Ä!s
lildung gem. S 40 Arztec vofaus.
Nachdem die notäztliche Ausbildung
lu.weir nicht harmonisiefl und somit
die in andefenEU Staaten erworbene nor
:lrzUlche AusbiLdung ln Osrerr€ich r'richl
automiLtisch anerkannt wefden katrn, isr
die Cleichwertigleit d er jn einem anderen
EU Staat absolvi€rten Ausbjldung durch
die ÖAK zu überp.üfen.

Gen. S 40 fuztec ist die Notarzräusbil
dung mit elner Prülung abzuschliellen.
Um einer im Ausland erworbenen Aus
bildung die GL€ichlvedgkeit beslätigen
zu können, ist es sohin eforderlich, dass
auch die ausLändische AusbiLdung mlr
einef Prülung abgeschlossen $,'urde. Ist
dies nicht der Fall, so ist im Zuge der
Uberyfüfung der Gleichwertigkeit def
AusbiLdung vom betreffenden Arzr die
Pnllungvor einem Gremiüm der zuständi

ger östercichjschen Landestirztekammer
nachzuholen.

Die frilflng erioLgt mittels eines Multiple
Choice-Tests und ein€s M€gacode Settjngs
und nimmt ca. 90,\linuten pfo Kandidai
ln Anspruch.
Obwohl diese Pdlung relativ aufi{endig

mine pro Jahr angeboten, Dadurch ist
( . h " ro , ( i o l  i  r l ) ( (  . l " c  \ / , r f ) h r , .  7  r r

Ubeedfung der Cieichrvertigkeit der
notärzUlchen A!sbildung rnögllchst rasch
abge,,vickell rvird.

Die Ausübung der notäzdich€n Täügkeit
durch ausländische Notärzte seül also
neben der entsfrechenden Meldung bei
def zuständigen Landesärztekammer die
FesrsteLLung der Gleichü'eftigkeil der irn
Alrsländ alsolvierten AusbiLdung voraus.
Die l\,lissachlung diesef beruf$echdichen
Erlordefnisse stel l t  e inen srraibaren
\iersroN gegen die Bestimmungen des
Arztegesetzes dar Die Beüelber eines
Notarztsystems haben sich vor def Be
sch:ifriglrng eines allsl]]]]dischen NotäELes
davoo zu überzeug€n, dass von diesem
die obendargestellten ldof dernisse eafüllt
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